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Potsdam, 10. September 2007 

 
Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten 
Privatisierung von kommunalen Einrichtungen  
Beendigung von Mitgliedschaften in der Zusatzversorgungskasse des kom-
munalen Versorgungsverbandes (ZVK) 
 
Bei Ausgliederungen und Privatisierungen kommunaler Einrichtungen sind aus der 
Versicherung der beschäftigten Arbeitnehmer bei der ZVK finanzielle Verpflichtun-
gen zu beachten. Dazu können nachstehende Regelungen getroffen werden: 
 

1. In der für die Kommune günstigsten Variante führt der neue Eigentümer, eine 
juristische Person des Privatrechtes, die Zusatzversicherung als freiwilliges Mit-
glied in der ZVK für die Arbeitnehmer weiter. Wenn eine Mindestanzahl von ver-
sicherten Beschäftigten nicht erreicht wird, muss nach der derzeitigen Rechtlage 
der neue Eigentümer einen Zuschlag zur Umlage mit der ZVK vereinbaren.  

 
2. Zahlt der neue Eigentümer bei Unterschreitung der Mindestanzahl der Versi-
cherten die erhöhte Umlage nicht, muss sich die veräußernde Kommune durch 
eine unwiderrufliche Erklärung verpflichten, die sich aus der möglichen Beendi-
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gung der Mitgliedschaft in der ZVK ergebenen Zahlungsverpflichtungen gegen-
über der Kasse zu übernehmen. Diese Erklärung der Kommune bedarf einer 
kommunalaufsichtlichen Genehmigung, welche nur erteilt werden kann, wenn 
die privatisierte Aufgabe im Falle des Zahlungseintritts wiederum durch die 
Kommune wahrgenommen werden muss. Bei der Vertragsgestaltung ist dann 
darauf zu achten, dass die Vorschriften über ein kreditähnliches Rechtsgeschäft 
und die unzulässige Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter eingehalten 
werden. 

 
3. Führt der Investor die Mitgliedschaft in der ZVK für die Arbeitnehmer nicht 
fort, wird ein Ausgleichbeitrag an die ZVK fällig, der in der Regel von der jeweili-
gen Trägerkommune zu entrichten ist. In diesem Fall sollte bei einer Privatisie-
rung kommunaler Einrichtungen durch die Kommune darauf eingewirkt werden, 
dass der neue Eigentümer den Ausgleichsbetrag an die Kommune zahlt. 

 
Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu 
einer beabsichtigten Privatisierung die Regelungen zu den Ausgleichs- und Abgel-
tungsbeiträgen an die ZVK kostenseitig zu beachten und abzuwägen. Gegebe-
nenfalls sind die Beiträge im Haushalt einzustellen bzw. Rückstellungen zu bilden. 
 
Die Kommunalaufsicht hat im Falle von genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäf-
ten zu prüfen, ob mögliche Ausgleichszahlungen an die ZVK berücksichtigt wur-
den. 
 
Für weitere Auskünfte zur Zahlungspflicht steht Ihnen der kommunale Versor-
gungsverband Brandenburg zur Verfügung. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez.. 
i.V. Grünewald 
 
Hoffmann 


